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RS OGH 1977/1/13 7Ob822/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1977

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §179

Rechtssatz

Die Auslegung des § 179 AußStrG dahin, daß die irrtümliche Einbeziehung von nicht zum Nachlaßvermögen gehörigen

Gegenständen in das Abhandlungsverfahren dem Au6nden vorher nicht bekannten Vermögens nicht gleichzuhalten

sei, ist nicht offenbar gesetzwidrig.
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